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Aufstellfläche für Radfahrer an der Ampel am Gebsattelberg 
 
BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06580 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 05 –  
Au-Haidhausen vom 17.04.2024 
 
 
Sehr geehrter Herr Spengler, 
 
zu Ihrem Antrag vom 17.04.2024 möchten wir Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
Ein wie von Ihnen angeregter aufgeweiteter Radaufstellstreifen (ARAS) kann nicht beliebig 
angeordnet werden, da hierfür auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein müssen. So wird 
in den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA) darauf hingewiesen, dass aufgeweitete 
Radaufstellstreifen vorrangig nur in Knotenpunktzufahrten „... mit längeren Sperrzeiten in 
Frage …“ kommen, „… damit die Mehrzahl der Radfahrer den Aufstellbereich auch nutzen …“ 
können. 
Diese eher unspezifische Beschreibung war bereits vor Jahren Anlass dafür, dass die für 
Lichtsignalanlagen zuständige Fachdienststelle (heute dem Mobilitätsreferat zugeordnet) eine 
für den Hoheitsbereich der Landeshauptstadt München gültige Konkretisierung dieser 
Bedingungen erarbeitete, die auch heute noch ihre Gültigkeit besitzt. Darin wurde u.a. auch 
festgelegt, dass das Verhältnis von Rotzeit zu Grünzeit der betrachteten Zufahrt mindestens 
70:30 entsprechen muss. Nur somit gibt es einen ausreichenden Zeitbereich, in dem 
Radfahrende den ARAS auch sicher „befüllen“ können, ohne in Konflikt mit nachfolgenden 
Fahrzeugen zu kommen. Da die Gebsattelstraße zwar formal untergeordnet ist, aber dennoch 
ein deutlich höheres Verkehrsaufkommen als in der formalen Hauptrichtung aufweist, ist auch 
das für ARAS erforderliche Verhältnis von Rot- zu Grünzeit nicht erfüllt. 
 
Wir bitten um Verständnis, dass wir deshalb keinen ARAS anordnen werden. 
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Die BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 06580 des Bezirksausschusses des Stadtbezirkes 05 – Au-
Haidhausen vom 17.04.2024 ist damit geschäftsordnungsgemäß behandelt. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
GB2.41 


